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Parlamenten und in der Volkskam
mer. Mit 44 600 Abgeordneten in 
den Volksvertretungen nehmen sie 
unmittelbar an der Ausübung der 
politischen Macht in der DDR teil. 
Zur weiteren erfolgreichen Verwirk
lichung der Beschlüsse der SED und 
der Regierung auf dem Gebiet der 
—* Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft finden die —► Bauemkon- 
gresse der DDR statt.

Agrarrecht: Komplex von Rechts
normen, welche die gesellschaftli
chen Verhältnisse regeln, die sich im 
landwirtschaftlichen Reproduk
tionsprozeß ergeben. Hierzu gehö
ren vor allem die Eigentumsverhält
nisse, die Leitung und Planung, die 
Stellung der LPG, VEG und ihrer 
Kooperationen zu den Leitungsor
ganen und zu anderen Betrieben der 
Landwirtschaft, der Industrie und 
des Handels sowie die innerbetrieb
lichen (innergenossenschaftlichen) 
Beziehungen der Produzenten un
tereinander sowie zu ihren Produk
tionskollektiven und schließlich die 
landwirtschaftliche Bodennutzung. 
Das A. fixiert rechtlich verbindlich 
die notwendigen Ordnungen, Orga
nisationsgrundsätze und Verhaltens
weisen, die Kontrolle ihrer Einhal
tung und den unter Umständen not
wendigen staatlichen Zwang zu 
ihrer praktischen Durchsetzung. Die 
Grundsätze des A. haben verfas
sungsrechtlichen Charakter (vgl. 
Verf. der DDR, Art. 2,41,42 und be
sonders Art. 46). Das A. dient in be
sonderer Weise der Verwirklichung 
des Bündnisses zwischen der Arbei
terklasse und der Klasse der Genos
senschaftsbauern. Die Grundsätze 
des genossenschaftlichen Aufbaus, 
die Lenin, ausgehend von den Er
kenntnissen von K. Marx und F. En
gels, in seinem berühmten Genos
senschaftsplan niederlegte und die 
objektive Gesetzmäßigkeiten aus- 
drücken, prägen das A. in allen sei
nen Teilen. Ein kennzeichnender 
Zug des A. ist die aktive Beteiligung

der Genossenschaftsbauern an sei
ner Schaffung und Verwirklichung. 
Die Regelung der innergenossen
schaftlichen Beziehungen geschieht 
auf der Grundlage staatlicher Er
mächtigung und empfehlender 
Rechtsnormen eigenverantwortlich 
durch die —<• landwirtschaftliche Pro
duktionsgenossenschaft. Die zuneh
mende Konzentration und Speziali
sierung der landwirtschaftlichen 
Produktion hat neue Formen der 
Organisation zwischen den Land
wirtschaftsbetrieben wie auch zwi
schen den einzelnen Produzenten 
(Bauern, Landarbeitern und Be
schäftigten zwischengenossenschaft
licher Einrichtungen) und folglich 
auch neue Rechtsformen der Gestal
tung dieser Beziehungen zur Vor
aussetzung. Die Erweiterung und 
Intensivierung der Produktion und 
der wechselseitigen Beziehungen der 
Landwirtschaftsbetriebe untereinan
der, also zwischen LPG, GPG und 
VEG sowie zwischen sozialistischen 
Landwirtschaftsbetrieben und den 
Verarbeitungs- und Handelsbetrie
ben, machte ein die gesamte Land
wirtschaft erfassendes, nach einheit
lichen Grundsätzen gestaltetes 
Rechtsgebiet erforderlich.

Agrement: Zustimmung für einen 
vom Entsendestaat in Aussicht ge
nommenen Chef einer diplomati
schen Mission durch den Empfangs
staat. Das A. wird in der Regel 
mündlich, als Ausnahme durch eine 
Note, erbeten und erteilt. Dem A.- 
Ersuchen werden einige wesentliche 
biografische Daten beigefügt. Das 
Ersuchen und die Erteilung des A. 
werden geheimgehalten. Die Ertei
lung des A. ist die Voraussetzung für 
die Ernennung eines Botschafters, 
Gesandten oder Ständigen Ge
schäftsträgers durch den Entsende
staat.

Akademie: bedeutende, meist zen
trale nationale wissenschaftliche 
Forschungs- und Bildungseinrich-


